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VERFASSUNG DER 

INTERNATIONALEN ARBEITSORGANISATION

Wortlaut der Verfassung1

PRÄAMBEL

Der Weltfriede kann auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden.
Nun bestehen aber Arbeitsbedingungen, die für eine große Anzahl von Menschen mit 

so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbunden sind, daß eine Unzufrie
denheit entsteht, die den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdet. Eine Verbesse
rung dieser Bedingungen ist dringend erforderlich, zum Beispiel durch Regelung der 
Arbeitszeit, einschließlich der Festsetzung einer Höchstdauer des Arbeitstages und der 
Arbeitswoche, Regelung des Arbeitsmarktes, Verhütung der Arbeitslosigkeit, Gewähr
leistung eines zur Bestreitung des Lebensunterhaltes angemessenen Lohnes, Schutz 
der Arbeitnehmer gegen allgemeine und Berufskrankheiten sowie gegen Arbeitsunfälle, 
Schutz der Kinder, Jugendlichen und Frauen, Vorsorge für Alter und Invalidität, 
Schutz der Interessen der im Auslande beschäftigten Arbeitnehmer, Anerkennung des 
Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“, Anerkennung des Grundsatzes 
der Vereinigungsfreiheit, Regelung des beruflichen und technischen Unterrichtes und 
ähnliche Maßnahmen.

Auch würde die Nichteinführung wirklich menschenwürdiger Arbeitsbedingungen 
durch eine Nation die Bemühungen anderer Nationen um Verbesserung des Loses der 
Arbeitnehmer in ihren Ländern hemmen.

Aus allen diesen Gründen und zur Erreichung der in dieser Präambel aufgestellten 
Ziele stimmen die Hohen Vertragschließenden Teile, geleitet sowohl von den Gefühlen 
der Gerechtigkeit und Menschlichkeit als auch von dem Wunsche, einen dauernden 
Weltfrieden zu sichern, der nachstehenden Verfassung der Internationalen Arbeits
organisation zu.

KAPITEL I - ORGANISATION 

Artikel 1

1. Es wird eine ständige Organisation geschaffen, die dazu berufen ist, an der Ver
wirklichung des Planes zu arbeiten, der in der Präambel zu dieser Verfassung und 
in der am lO.JMai 1944 in Philadelphia angenommenen und dieser Verfassung als 
Anlage beigefügten Erklärung über die Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeits
organisation dargelegt ist.

2. Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation sind die Staaten, die am 1. No
vember 1945 Mitglieder der Organisation waren, und alle anderen Staaten, die nach 
den Bestimmungen der Absätze 3 und 4 dieses Artikels Mitglieder werden.

3. Jedes ursprüngliche Mitglied der Vereinten Nationen und jeder durch Beschluß 
der Generalversammlung nach den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
als Mitglied auf genommene Staat kann die Mitgliedschaft bei der Internationalen 
Arbeitsorganisation durch eine Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitsamtes erwerben, worin in aller Form die Übernahme der sich aus der Ver
fassung der Internationalen Arbeitsorganisation ergebenden Verpflichtungen erklärt 
wird.

4. Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation kann auch 
Mitglieder durch Beschluß einer Mehrheit von zwei Dritteln der auf der Tagung anwe
senden Delegierten, einschließlich von zwei Dritteln der anwesenden und an der Ab
stimmung teilnehmenden Regierungsdelegierten, in die Organisation aufnehmen. Eine 
solche Aufnahme wird rechtswirksam auf Grund einer Mitteilung der Regierung des 
neuen Mitgliedes an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes, worin 
diese in aller Form die Übernahme der sich aus der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation ergebenden Verpflichtungen erklärt.

5. Kein Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation kann aus der Organisation 
austreten, ohne zuvor seine Absicht dem Generaldirektor des Internationalen Arbeits
amtes bekanntgegeben zu haben. Eine solche Erklärung tritt zwei Jahre nach dem Tag 
in Kraft, an dem der Generaldirektor sie erhalten hat, vorausgesetzt, daß das Mitglied 
in diesem Zeitpunkt alle sich aus seiner Mitgliedschaft ergebenden finanziellen Ver
pflichtungen erfüllt hat. Hat ein Mitglied ein internationales Arbeitsübereinkommen

1 Der ursprüngliche, im Jahre 1919 aufgestellte Wortlaut der Verfassung ist abgeändert worden 
im Jahre 1922 mit Wirkung vom 4. Juni 1934, durch Abänderungsurkunde von 1945 mit Wirkung 
vom 26. September 1946, durch Abänderungsurkunde von 1946 mit Wirkung vom 20. April 1948, 
durch Abänderungsurkunde von 1953 mit Wirkung vom 20. Mai 1954 und durch Abänderungs
urkunde von 1962 mit Wirkung vom 22. Mai 1963.


